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FUr nichtöffentliche SIToßen wird die Anwendung empfohlen. 

Maße in mm 

l Allgemeines 

\w· 
1. 1. Termini und DefinHionery 

'noch TGL 12 100Jo2, TGL 23 989, TGL 55 0;32/02, 
TGL55035. 

1.:2. zeichnerischeDorstellungnochTG~31111 

2 .. Entwv.rfs.g·rvndlogen 

2, 1. Baugrund 

2. 1. 1. ingepieutgeologische und geohy~rologisc;he Gutachten 
sowie bouEJrundmechonische und bougrundchemische Untersuchun-

. ,gen.noch TGL 24 892/02 

. 2. 1_. 2. Geohydrologische Gutachten sind ,erforderlit11, wenn 
bei Erweiterungsmaßnahmen aufgrund der. i:irtlichen Erkundung. 
und des i,,fie.nieurgeologis.chen Gutachtens mit einer stt!ndigen 
oder zeitweilig11n zusatilichen Durchfeuchtung der. SIToßen
EJrUndung oder Einschnittsb!:lschung durch Grund..;, Kluft- oder 
Quellwasser tu rechnen ist, · 

- ,bei lnst0nd~e~ungsmaßnohmt!n Frost- und Trogft;lhigkeitssch!lden 
. on·d,rr vorhandenen Straßenbefestigung festgestellt werden, 
\,.·- bberirdische Gew!lsser berUhrt, veröndert, Ube.rbrUckt oder 

unterfahren werden ml.lssen. · 

S~stimmung der betonogsressiven Eigenschaften noch. TG L 11 462/15 
liincl de$ Beonspruc;hungsgrodes noch TGL 33 408/01 

2. 2. Genehmigungen und- Zustimmungen 

2.2.2. Zl.!Stimmungspflichtig sind 

- durch die Stqafl iche Gewl:!sseroufsicht: 
&richtung, VerC:inde'rung oder Beseitigung von Bauwerken und 
.~ulich_en Anlagen an, i,n, unter oder Ober Oberflöchetige
w!!ssern 

- durch die Stoatlic,he Hygieneinspektion: , 
Kreuzung und Nöherung von Trinkwosserschutzgebi~ten 

Errichtung und Verl:!nderung von Versickerungs- und Ver-
dunstungsonlogen ' 

2.2.3. Nicht genehtnigungs- oder zustimmungspfljchtig ist die 
Anordnung Jon Mulden und Gröben im Bereic:h des' Straßenquer
schnitts zu- Abfeitung von Regenwosser der Straßenbefestigung, 
außer bei Trinkwasserschutzgebieten. 

3 0 b er f .1 tl c h e n e n t w tlc.s er 1:l h g 
· b e fe s t i g t e r F 1 1:1 c h e n 

3.1. Allgemeines . 

Bei, der konstrukthren Gestaltung von Straßen fUr'Entwurfsgeschwin
digkeiten· :::» 60 km/\, wird empfohlen: 

- Dammlage; in Ab;chnitten mif starker Schneeverwehungsgefahr 
Loge der Straße mindestens 800 mm Uber dem Gel!l~de 

- 'Verwendung solcher Krtlmmenrodien bei Straße'n mit rjchtl•ngs
. getr.ennten Fahrbahnen, die eine Z:ur Krumrnenaußenseite ge
richtete Querneigung ermöglichen 

- L!lngsneig"ngen;;;;: 0,5 % bei durch Hochb~rde eingefaßten 
Straßen 

" . '• . ' ~' 

2. 2. 1. Gen.ehrnigu_ngspfl ichtig sind insbesondere· 

- durch die Staatliche G.ewtlsserouMcht: 
Einleitung von.gesammeltem Woss.er der Stroßenentwösserung 
in Oberflöchengew!ls~er oder durch. Versickerung in das 
Gr~ndwas$.er 

- L!lngsneigungen ~ 0,8 % im Bereich von Fahrbahnen auf -SrUcken. 

Hebung oder Abs~rlkung. des Wasserstandes von Grundwasser 
oder Oberflt;!chenwmser durch Wasseraufstau, Meliorationen 
oder Wouerhol tungen 

Verlegung; Neubau, Beseitigung oder '\.ferrohnmg vo.n Ober
flt!cheng~wtisserh 

< - durch die Rechtstr!lger: 
Ein~eitung von gesammeltem Wasser ·der Stroßenentwtlss~rung 
in Abwoss11tonlogen oder Vorflutanlagen 

Errichtung, ,&trieb un.d Erweiterung von Abwasseranlagen 

Ei gc.:n~~:-:1 

- Schr!lgneigung i;; 0, 5 % be'im ZU$ammenfal I von Wende- und 
Scheitelpunkten der KrUmmen im Grund- und Aufriß 

Ableitung des Oberflöche~assers von Fahrbahnen auf kUrze
stem Weg 

- Mulden 

- Verwendung von Dc&schichten mit großer Mokrorauhigkeit 

Entw!lsseruf'.'19seiririchtungen sind so zu gestalten, daß.vorhandene 
und geplante garten- und londschoftsgestolferische Anlagen nicht 
beeintrtlchtigt werden. 

der Kamme~ der T c:hnik 
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3: 2. Querneigung 

3. 2. 1 • Querneigung befes_tigter .Straßenverkehrsflllchen in Ab-
hllngigkeit von der Befestigungsart nach Tabelle 1 · 

Die htsheren Werte .der Querneigung werden bei L!:tngsgef!:tl le 
p ~. 0, 5 % und p > 2 % sowie bei Gefahr starke_r Verschmutzung 
zur Anwendung empfohlen. · · 

:l.2.2. FUr Befestigungen ohne Bindemittel aus Schotter, Mine-
. ralbeton, Erdstabilisierungen und -Sekuridl:lrrohstoffen gelten die 

hts.heren Werte der Querneigung nach Tabelle 1 als Richtwerte der 
maximo.len Schrllgneigung;. Grenzwert 7, 5 %." 

Bei ungebundenen Bauweisen sollen FI ießlllngen des Niederschlags
wassers ::> 12 m vermieden werden. 1 

Tabelle, 1 Richtwerte fUr die O'uerneigung in' Abhllngigkeit 
von der Befestigungsort · . 

Befestigungsart Querneigung 
. % 

:Z:ementbetondecksch i cht, 2,0 bis 2,5 
bitumlntsse Deckschicht (hohlraumorm) 

bitumintlse Deckschicht (hohlroumreich), 
-

·Natursteinpflaster mit Verguß, Betonst.ein-
pflaster, Beton· und Natur;teinplatten 

2,5 bis :l,Ö 

-Natursteinpflaster ohne Verguß 
. 

2,5 bis 3,5 

Schotter, Stqbil isiervng rnH Bindemittel 3,0bis5,0 

Stabil lsierung .ohne Bind~.mittel 4,0 bis 5,5 

. Tobel le 2 Querneigung fur Flllehen der Kraftfahrzeugverkelrs 

Verkehrsfll:lche 

3.2.3. Ausbildung der QuerneigtJ~ fUr Fl!:tcheri'·des Kraftfahr-
zeugverkehrs nach Tabelle 2 -

3.2.4. Bel S_tadtstraßen Ist die G_estaitung der Quernel
0

gung von 
Fahrbahn und Zusatzspur nach Biid 1 zull:lssig, wenn Entwl:lsserurigs-
maßnahmen vorgesehen werden. ' 

3. 2. 5. Mit einseitiger Querneigung sind vorzugsweise Befesti
gungen ,In gebundener Bauweise auszubilden bei ' 
- zweispurigen Straßen, 
- mehrspurigen Straßen oder getrennten Richtungsfahrbahnen bis 
· 15 m Gesamtbreite B. 

In die Ge5amtbreite B sind Geh- und Radbahnen und andere be-' 
restigte Fl!:tchen mit einzubeziehen, sofern sie Uber die Fahrbahl} 
enlWl:lssert werden. -~ 

Befestigungen in·Uhgebundener Bauweise und mehrspurige Straßen 
oder getrennte Richtungsfahrbohnen uber 15 m Gesamtbreite B 
erhalt~n in Geraden vortugsweise ein_e dachA:srmige Querneigung. 

~ Bei Straßen mit Entwurfsgeschwindigkeiten V E ~ 50 km/h soll die 
fUr die Querneigungsrichtung empfohlene Gesamtbreite B 20 m 
nicht uberschieiten. 

f:ahrbahn 

Fahrspur L · Zusotzs ur 

Enlwässerungs
matlnäliiTie 

Bild 1 

Quer!1eigung in % 

L 2 Leitstreifen 

--· 
in Geraden und Krummen mit nach in Krummen mit nach Innen 
außen gerichteter Querneigung gerichteter Querneigung 

Fahrbahn einschließlich LeitStreifen: 
. qF= 2,5 1) - Aµtobohnen qU nach TGL t 1 6B5/05, jedoch~ 2,5 

- La_nd- und Stad_tslraßen m.it VE > 70 km/h qF=2,5l} qU nach TG_L 11 685/02 ode~ TGl 23 412/02, 

' ·. 
jeäoch ~ 2,5 · _ . 

- Land- und Stadtstraßen mit VE~ 70 km/h; qU nach TGL 11 665/02 oder TGL 23 412/02; 
qFnach Tabelle 1 ' - betriebflche und betrieblich-Hffentliahe · qU ~ qF 

Straßen. . 

Hai te- und Pclrkspur: -• am Innenrand: 
,_ 

- Autobahnen qH = 2, 5 
qH = qü, htschstens jedoch 4, O; 

gleiche, Ouerneigungsrichtung 
1 

bei qF < 2,5: qH= qF+ 0,5 - am Außenrand: 
Land- und Stodts'traßen· -

bei qj=f: 2,5: qH = qF 

Kriechspur, Abbiegespur qK = qF 

' 
Erl!:tuterungeri zu Tabelle 2 

qF Qu.erneJgung der Fahrbahn in Geradeo 

qU uberhtshte QUerneigung der Fahrbahn in Krummen 

qH Querneigung der Halte_- und Parkspur 

qK Querneigung der Zusatzspur an Steigungss-trecken (Kriechspur) 

.6q 
v· 

E 

·Querneigungsdifferenz benachbarter Querneigungen 
' ' 

Entwurfsgeschwindigkeit 

qH = qf, noch außen geneigt, t:; · ~ 8 % . q „ 

qK :qU 
2) 

1) bei Instandsetzung vorhandener Fahrbahnen im Hocheinbau ist -
in begrUndeten Ft!llen eine Verringerung der Qilerne.igung bis 
auf qF 9 2, 0 % zull:lssig, wobei dann eine große Makrorauhig-
keit der, Fahrba~noberffllche anzustreben ist · 

2) am KrUmmenaußenrand soll bei Querneigung· der Fohrbahn 
·qu,> 2i5 % die Querneigung der Kriechspu~ qK ennprechend 
der geringeren Verkehrsgeschwindigkeit erml:lßigt wer~en 
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3.2.6. Querneigung fUr F.lllchen. des ruhenden Verkehr~ und Geh~ 
und Rodbahnen noch Tabelle 1; eine Verminderung der Werte um 

~~ ::~: l,;:Q~~:~: befe~tigter Randstre\fen nach Tobel le 1 
muß nach tiuße~-~~richtet' sein. Ein.e um 1 % ht!here Querneigung 
als die der angrenze,:.ciein Fahrbahn ist anzush-eben. Die Differenz 
der Q!-'9rneigung 4 0 zwischen Fahrbahn und entgegengesetzt 

. geneigtem befestigten RahdSl'reifen darf 10 % nicht Ubenchreiten. 

3. 2. 8, Querneigung befestigh!r Trenn- und Mittelstr.eifen nach 
Tabelle 1 ' 
6ef11stigte Trenn'- und Mittehtrei~en mit einer Breite ~ 5, 0 m 
durf.en ziX angren%enden Fahrbahn entwässern. 

Bei na,ch außen gerichteten Ouerneigungen von Richtungsfahrbah
nen. ist eine .horizontale A~bildung des Mittelstreifens bef Breiten 

;:2 5, 0 m zulllssig ~ „. 

·4. Oberflöchenent.wässerung 
unbefestigter Flöc'hen 

4. 1. Randstreifen 

Llribef~stigte Randstreifen sind in der Regel mit 10 % nach außen 
zu neigen. 

· · Dit' Differenz der Querneigung ~ q zwischen Fohrbohn und unbe
'-1estigte,m Randstreifen dorf 10 % nicht ubersteigen. 

4.2. Trenn- und' Mittel~treifen. 

4.2.1. Unbefestigte Trenn- oder Mitt11fstrel,fen sind beipoch 
außen gerichteter Querneigung der Fahrboh~ waagerecht auszu-
bilden. . · · · · 
In Kiummen dUr'fen geneigte Mittelstreifen zur. Fahrbahn entwässert 
werden; wenn die Ouerneigung der Fahrbahn z~m Mittelstreifen · 
geneigt ist. und das Oberflächenwasser am Bord gesammelt wird. 

4.2.2 .. Dem Trenn- oder Mittelstreifen soll von befestigten 
Flöchen kein Oberflöchenwasser zugefuhrt werden. · 

4.2.3 .. Bei g.estaffelten Richtu;,,gsfahrhohnen und ~ach oußen ge
richteter Querneigung der unteren Fahrbahn :jst .das vom Mittel
.streifen abfließende· Wasser zu sammeln und obzufUhren. 

Tobel le 3 Böschungss)cherung gegen Erosion 

Lockergesteinsart Korzzeichen Erosions-
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4.3, Böschu!'.'gen 

4. 3 .1. Dos auf D<!mmböschungen anfal le~de U"!d das von be
festigten Flöchen der Straße abfließende Oberntichenwasser ist im 
Regelfallungefaßt in dasongrerizende Geltlnde abzuieiten. Se
stehen "die Dammbtsscbungen aus erosionsgeftlhrdeterr Lockergeste in., 
ist dos Oberflöchenwasser der Straßenbefestigung zu sammeln und 
gefaßt abzuleiten oder eine Sicherung der-Böschungen und Rand
streifen durch besondere. konstruktive und ingenieurbiologische 
Maßnahmen vorzusehen. 

4.3.2, Zur Einschätzung der Erosionsgefährdung und Festlegung 
von Söschungssicherungsmaßnahmen wird die Anwendung der Ta-
belle 3'empfohlen. · 
Die fUr Ll:!ngsneig,pngen ~ 0,5 % bei Dammhöhe.~ ~· 0 m vorge
sehenen Böschungssicherungsmaßnahmen sind bei Wannenausrun.,
dungen mit einem Radit.is 
·- R > 6000 m 50 m 
- R :ii 6000 m 25 m 

hinter der Stelle abzuschließen, an der die Werte eine absolute 
Lt!ngsneigung p= 0,5 % des Fahrbahnrandes erreichen. 

4.3.3. Sicherurigs-.und Schutzmaßnahmen gegen Erosion bei 
Böschungen wöhrend der BauausfUhrung sollen auch· nach Fertig
stellung des Bauteils bis zur Erreichung einer genUgenden Durch
wurzelurig durch Geht!lze einen zeitlich begrenzten Schutz uber
nehmen kt!nnen. , 

4. 3.4. · Das aus dem c:mgrenzender: Gelände dem Straßenkörper 
zufließende Oberfl.ächenwasser ist in der Regel,außerhalb des Ein
schnitß.bder. Dammkörpers zu fassen und.gesammelt der Vorflut 
zllzufUhren. Wasserstouungen on Tiefpunkt~n von DammschUttungen 
oder in Anschnitten sind zu vermeiden. 

4.3.5. Wasser ou:.Q~llen sowie aus Böschungen austretende$ 
Wasser ist vor dem UberschUtten zur Sicherung der Standsicherheit· 
def Böschungen durch geeignete Maßnbhmen, z.B. Filter am 
Böschungsfuß, Flt!chenfi 1 ter, Gue 11 wosserfassung, Tiefendrönage 
an der Böschungsoberkante,· zu fassen und a!?zuleiten. 

4.3.6; Das gesan1melte Wasser ist einer Vorflut zuzuleiten. Ver
sickerungs- ~ncfVerdunstungsanlogen dUrfen in zu begrUndenden 
Fällen nach Abschnitt 5.2. angeordnet werden. 

4.3. 7. · Werden ~n Böschungen zusötzliche Schutzeinrichtungen 
fUr vori der Fahrbahn abkommende Fahrzeuge angecirdnet, ist ein 
Hochbord mit Auftrittsht!hen nach TGL 12 099/m vorzusehen. 

Bäschuni:ien 
nac.h gefährdvng · Dammfitlhe < 3,00 m Dommhtlhe 2: 3, 00 m Einschnitt 
TG J. 11 460/02 Lt1nosneiauna in % 

< 2,5 ~ 2,5 <: 0,5 ~·o, 5 bis ~ 1,0 < 2,5 ~ 
' < 1,0 . 

Ton· T mittel bis 
Ton, schluffio lU gering 
Sand, nörmal 
a~gestuft (U ;;;.· 3) · s'N mittel· ' R 3} Sand, eng abgestvft R R R R 
(U :a 3) 
Schluff, tonig. UT mittel bis 

R 
8 3) Kies, tonig KT 

groß 1 

Sand mit Feinkorn SF 
Sand, tonig ST 

groß 
8 '3) 'B 8 3) H 

Kies sehluffiA .·. Kµ 
Sond, schluffi<I su 

sehr groß 
Schluff u 

Edöuterungen z1.1 Tobel le .3 
R Rasr,nsaat ovf.Kutturboden, 100 bis 150mm dick, oder kulturbodenlose Ansoat durch Anspritzverfahren . 
B Befestigung des Rands Ire i(ens dur i:h Kies; Schotter, Fer tigrasen und/oder Säschungss icherung durch ingenieurb i ol og ische 

Stobilbauweisen oder Geotexti.I ien 
H Hochbord !Auftrittht!he ;:;::- 50 mm), Rondstrei.fen und Böschvngsflächen mit Rosensoot oder Ansaoßpritzverfahren 

J,5 

R 

B 

3). bei r,.inseitig geneigten Befestigungsbreiten i;" 8,50 m gilt 
Sicherungsfal 1 H 
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5. So mm l v n g des G b e rf l itc h e n wo s s er s 

5. i. G~!lben und Mulden 

5. f.. 1. Das -Oberff!lchenwosser von onbovfreien Land~ und Stadt...: 
stroßen Ist.In der Regel ungefoßt Über. Randstreifen in Mulden oder 
Grl:lben abzuleiten, . 
Ausbildung noch Bild 2 bis 4 und Tabelle 4 

'Bei Straßen mit. Ye > 50 km/h sind vorzugsweise Mulden anzu
ordnen. 

5.1.2. Grl:lben sind zulllssig ber 
Straßen mit VE g 80 km/h, . 

- Straßen mit VE:;;. 80km/h, wenn zusl:ltzliche.Schutzeinrichtun
gen fUr von der Fahrbahn abkommende Fahrzeuge angeordnet 
werden. 

5. l.3. Bei Kreis-, Gemeinde.,. und betrieblich·-öffentlich.en Stra
ßen mit VE ;;,; 50 km/h sind in Bereic;hen Tnit bindigem LockergeS!ein 
und hydrologjsc;hem Fall 2 oder 1 mich der hieri!J erlassenen ,Vor
schrift 4 zur dauerhaften Ynbesserung der Trogfl:lhigkeitseigenschof
ten der Grundung vorzugsweise Gr!lben mit einer Tiefe von ~ 700 mm 
unter Befest.igungsoberkonte. anzuordnen. 

5.1.4. Bei vier- und mehrspurigen Landstraßen sollen Mulden 
Vorflut erholten, wenn die Fullhöhe 5Q % der Muldentiefe Uber
schreitet. 
Richtwerte fUr maximale Muldenl!lngen bei 
-

1
dÜrchlllssigem Lockergestein ~ 1000 m, .· 
bindigem Lockergestein in Abh!lngigkelt von der L!!ngsneigung 

· der Sohle · · · 

~ 1,0% ;;< 1000 m, 

i ? 0,5 % -~. 750 m, 

? 0,2 % .~ 500 m. 

· 5. 1 . 5. Bei der lnstondhol tung vorhandener Stroßen,oußer bei 
Avtobohnen, dUrfen bei VE _/' 80 km;1dn begrUndeten Ftillen 
Gr!lben auf 'kvrzen Abschnitten angeordnet werden. 

5. 1., 6. Gr!lben und Mulden.sollen so angelegt werden, daß eine 
musc;hinelle Wartung und Pflese m!lglic;h ist. 

5.1. 7. Im Rahmen der y.'ortung vnd Pflege vorhandener Gr!!beA 

darf die Böschung,neigung.bei stonasich·?ren und gut durc;hwurzel
ten 13öschungen bis auf moxi~ol 1 : 1 erhöht werden. 

5.1.8 .. Bei angrenzenden stöcitischen.Park~ und GrUnonlogen 
ist die Anlage von Gr!lben und Mvlden mit den zust!lndigen Stodt
gorten!lmtern abzustimmen: 

5. 2. Versickerungsgrtib~mund -mvlden 

5. 2. ! . Versickerungsgrllben und ·-mulden durfen nvr angeordnet 
werden, wenn mit öko~omisch vertretbaren Aufwe.[ldungen keine · 
Vorflut geschaffen werden kann. Sil! sind so zu bemeSsen und an
zulegen, daß bei kurzzeitiger ÜberFUllvng ke.in RUc;kstou auf die 
Stroßenbefestigun11 erfolgen kann, Bei Erfor,dernis sind zuslltzlJc;h 
seitliche Stichgrtiben an geeigneten Stel_len-onzuoj'dnen. 

5. 2. 2. Maximal zull:lssige Ltinge ohne Nochwels der Versickerung 
von nicht unterbrochenen. Versickervngsgröben und -mul"den mit 
Löngsneigung der Sohle < 0, 1 % bei 

- gut durchlässigem Untergrund: 

Kf ::> 10-4 m/s höchstens 350 m, 

- m!lßig bis gering dtHchlössigem Untergrund: 

KF = 10-4 bis 10'-6 m/s höchstem 250m, 

Bei Längsneigung ~-0, 1 % mUssen Yersickerungsgröben und 
-mvlden Yorfl utmtsgl ichke it erho,lten. 

5 1 Hanggräben 
. . . 

5.1, 1. Bei Wosseronfcll aus der Hangloge ist dm Hongwosser 
durch Honggr!:lben mit Hangoufwi;illung nqc;J, Bild 5 zv sichern'. 

5 .1. 2. Bei durchlassigem Lockergestein vnd Sohlneig1Jng < 0, 5 % 
ist eine Dichtung der benetzten Gr-0benfläche erforderlich, 

5. 3; 1. Das. in Hangg1 !lben gesomme i te Wauer ist Uber ßtlschurigs
leitongen, Kaskaden, Böschungsr~nnen oder direkte ZufUhrung zu 

·einer Vorflut abzuleiten. 
"Maximaler Abskind:der Ableitungen in Abh!!ngigkeit vom Abfluß, 

der. Lockergesteinsort und der örtllchen Log.e von Tiefpunkten 

100 m • 
Befestigvng ~es Hanggrabens noch Abschnitt 5. 7. 

_ Sommler --

Bild 2 

- ---~~ndenE'sG .,„ 
- - !_andE' 

( ---:.. 

1 

Bild 3 

Bild 4 

Tabelle 4 Richtw~rte Jur Gr!!ben und Mvl.den 

Bte ite 
Tiefe 

Neigvhg 
der Groben
b~chung 

L~ngs

ge'f!!lle 
der Sohle: 

mindestens 

höchstens 

Gr!lben 
Sohl bre He 400 mm 

;;;- 500 mm 

entsprechend -den erdstoff
ph)l$ikol ischen Kennwerten 
1 : 1 , S' bis 1 : 2; mit Be-' 
festigvng htichstens 1 : 1 

Mvlden 
1500 bis 2500 mm 

1/5 der Breite 

entfi:lllt 

befguf wosserdvrchl!:!ssjgem Unhfrgrund 
Qurchltissigkeihbeiwert kr > 1 o-4. . = 0 .% 

bei gering bis nicht wosserdurchlössigem Untergru11d 
Ourchl t!ss igke i tsbe iwert kf. ~ 1 o-4 . . 
- ohne Befestigung dier Sohle = 0, 3 % 
~mit Befestigung der Sohle, = 0, 1 % 

12 %; Gef!lllestvfen und Befedigung noch 
Abschnitt 5. 7. 

Hangootwallung 

Bild 5. 

. 4 siehe Hinweise /1/ .• 1 . 
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5. 4, Sordrinhen 

5. 4. 1 . . Bordrinnen sind noch Bild 6· urld TG L 12 099/03 ouszu
bi Iden. 
Anordnung vorzugsweise In _ . , 

bebauten Gebieten mit Rod- und/oder Gehbah'nen, , 
Gebie_ten _ohne Bebauung, 'wenn die Anlage van Mulden ~er 
Grt!ben wirtschaftlich nicht vertretbar und kein Wasser von un
befestigten Neb~nanlagen der Bordrinne zugefUhrtowird, oder 
wenn 'Oberflt!chenwosser der Fahrbahn zur Sicherung erosions -
gefi:lhrdeter Lockergesttiinsböschungen gesdtnme 1 t werden rr.uß. 

5.4,2.. Ableitung des. in Bordrinnen gesomnielten Oberfltichen
wassers nach Abschnitt 6. 

5.4.3. Bei Löngsgeft!lle der Fahrbahn< 015 % ist ein Schni-tt
gerinne noch Abschnitt S.6. a~zuordnen. 

5.4.4, Bordrinnen slnd bei Straßenbefestigungen in ungebundener 
. und/oder leicht·erosiomgeft!hrdeter Bouwe;ise auf~ 500 mm Breite 

zu befestigen, z.B. Zemeritbeton, Betonfertigteile, Pflaster, 
Sei Befestigungsbreiteh ~ 4000 mm darf die Breite der befestigten 
Bordrinne bis auf 250 mm reduziert werden. 
Art d~r Befestigung si-ehe TGL 12 099/03· 

Seiest· 

Bild 6 

5,5; · Spitzg1öben undRlnnen " 

5.5, 1. Ausbildung nach Tabelle 5 

5. 5. 2.' Spitzgrliben n(lch Bild 4 sind a'ußerhalb von Ortslagen 
zult!ssig, wenn . · 
- die Anlage von Ha.nggrtlberi wirtschaftlich nicht vertr'etbor 

und mit Hangwasseranfall zu rechnen ist, 
- die Ausbildung von Schnittgerinne im Bereich der Fahrbc;rhnbe

. Festigung (einschließlich Leitstre.ifen) boutechnologisch nicht 
möglich ist. 

t.._ , 5.5.3. Ri.nnen nach Bil_d 7sind in _Aüsnahmefl:ltlen bei Straßen 
~mit Ve < 50 km/h z_ulössig bei , 

.., beengten Verhöl tnissen, · 
- plotzortigen Befestigungen. 

Tiefe der Rinnensohtebei befahrbaren Rinnen 1/20 der Rinnenbreite 

5. 5A. Ableitung des· in .Spitzgr1'ben und Rinnen gesammelten 
Wauers nach A&s-chnitt 6. 

Tabelle 5 · Spitzgrt!ben und Rjnnen 

$pitzgrt!ben -Rinnen 
nach Bild 4 r.oC:h.Bild 7 · 

Breite 500 bis 1 000 mm 1000 bis.1500mm 

entföl 1 t . 
. ', 

1/10 bis 1/20 der Br!!ite ' Tiefe t 

vorzugsweise kre isförm lg; 

qSp = 10 % bei geknickter Äusbildung: · 

Querneigung_ qSp 5 bis 15 %; 

qSp bei Anordnung von bei Anordnung von 
·Sehn lttger i !'lne.: 

. O,S %~ qSp ~15% 
Sehn i ttger i n_!'le: 
1 % ;;; qs ~ 15.% 

p 

Mindestrinnen- nach Tabe 1 le 6. · 
lörigsgeft!l le 

Bild 7 

5.6. Schnittgerinne 

Ri nnsohle kreisfi:irmig 
oder geknickt 

5.6 .. 1. "Bei -Bordrinnen, Spitzgrt!ben und Rinnen mit einem Längs
geft!lle der Straße< 0,5.% ist ein Schnittgerinne mit Hoch- und 
Tief~un_kten O!'IZ:uordnen. 
Abstorid der Hoch- und Tiefpunkte nach Bild.8 
Mindestwer_te -fUr das Längsgeft!lle der Sohl~ nach Tabelle 6 

5.6.2. Bei Autobahnen ist die Ausbildung des Schnittgerinnel 
in.einem gesonderten Gerinnestreifen außerhalb des Leitstreifem 
vorzusehen. 

5. 6. 3. Forderungen bei Bordrinnen: 
- Querneigung des Schnittgerinnes q5 bei Anordnung im Leit

streifenbereich 0,5 % ~ % :::;. 8 % 

- ·Querneigung qs bei .Wechsel der Regelquerneigung qF der Fohr
bahri oder. Fahrspur einschließlich Leißtreifen, außer bei Stra
ßen mit VE > 60 km/h ,. _ _ .· .· 
• _bei gleichgerichteten Querneigungen mit Befestigungsbreiten 

~ 6 m l, 0 % ;:;:; Cis ;.;;, 1,6 qF 

bei. gleichgerichteten Ouerneigu~gen mit Befestigungsbreiten 
>6m' 1,S%~qs~l,6qF -· 

Tabelle 6 LÖ~sgeftllle der Rinnem~hle 

Befe.stigungsbrt Lähgsgefäl 1 e 

' 
% 

Beton (monolithisch), 
hohlraumarme _bituminl>se .Befestigung, 

~ 0,5 - Richtwert 
- · Gr.enzwert 0,4 

-
Pflaster, 
hahlr.oumreiche bituminl:)se Befestigung, 
-Be torifertigte il e 

>" 0,6 - Richtwert = 
- Grenzwert 0,5 

'-
. ' 

5 . .!>. 4.· Zulössige Querneigung bei Spitzgröben und Rinnen noch 
Tqbelle 5 durch Wechsel der Rinnentiefe und/oder Querneigung. 

5 .. 6. 5. lsfdie Anordnung .von Schnittg;rinne bei besand.eren Ver
hältnissen, platzortigen Befestii;iungen Oder aus bautechnologischen 
GrUnden nicht ml:)glich, dUrfen llnienfl:>rmige Straßenoblt!ufe nach 
Abschnitt 6,3.;, z.B. Kastenrinnen,'Schlitzrinnen, Hohlleitstreifen, 
verwtindet oder inAusna\imefälien die Abstöhd_e der punktförmigen 
Straßenablöufe in Abhängigkeit von det Gri:lße der Lt!rrgsneigung 
p < 0,5.% nach Bild 9 bis auf~ Hlm verringert werden . 

Anwendungsbedlngungen fUr Bil!l 9: 
- Querneigung fUr die an der· Bordrinne gelegene Fahrspur ~ 3 % 

Vermeidung.von Querneigungsverwindungen 
bei Straß.eJY mit Mittel}treifen vorzugsweise Anordnung der 
Querneigungsrichtung zum Mittelstreifen 
bei ondie Bordrinne angrenzenden Freistreifen ;;:- :rnoo mm Br!!ite 
oder Mittelstreifen Ermittlung des Straßenablaufabstandes fur 
eine um 0, 05 % grl:)ßere Längsneigung ,zutä~sig 
VE '$ 60 km;4i · 
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Bild 9 Abstände von Straßenabluufen bei Rinnenneigung < 0,5 % 

5:7. Befestigung l(on Gröben und Mulden 

5 .7. 1. nach Tobel le 7 und Bild 10 in Abhtlngigkeit vom Abfluß\/, 
vam Geflllle~ und von der anstehenden Lockergesteinsart -
Die Abflußmenge 'i/ kann Uberschlöglich nach TGL 12 098/01 er-
mittelt werden. -
Di.e ecforderl iche Befestigung der Gröben und Mulden ist bis 
~ 100 mm uber der ermittelti;n Fullhl)he h anzuordnen. 

5. 7.2 Gefl:illestufen nach Bild 11,bis 13 sind anzuordne_n bei 
Sohlgefölle Ps und Erosionsgeföhrdung nach Tabelle_3: 

-' gering bis groß Ps ~ 8 % 
- sehr groß Ps. ~ 5 % 

Bei geringerem Sohlgefälle 'werden in Abhängigkeit vom Abfluß 
und von der Erosionsgefllhrdung Gefällestufe~ empfohlen. 
Befestigung na.ch Bii'd 10 und Tabelle 7 unter BerUcksichtigung 
des reduzierten Ltlngsgeflilles der Grabensohle 
Die AusfUhrung nach Bild 13 ist nur bei beschränkter Baubreite 

-zulässlg. 

""" Tabelle 7 Befettigungen van Gröben und Mulden 

Befestigungs- mögliche Befestigung 
art '. 

- Kulturbodenande.ckung mit. Ra.senansaat auf 
normal_ und locker gelagertem und nicht-
bindigem LockergeStein 

A 
:.. Grobkies, Korngröße 20 bis 60 mm 
- dicht.gelagertes bindiges Lockergestein 

ohne Rasenansaat 
- wenig festes Fe lsg~!e in (Konglomerat, Ton-

schiefer, Sch'rf:!fer ~ 

- Kulturbodenandeckung mit Rasenansaat auf 
dicht gelagertem bindigem Lockergestein 

- Rasensoden, Rollra5en, Rasenmetten bei 
B . norm~I und' locker gelagertem bindigem 

Lockergestein 
' - Schotter (Korn~röße 56 b.is 125 mm) 

- Geotextil ien 

- Ste1nschUttung (Korrrgrl)ße uber 125 mm) 

C· - Pflaster, Betonfer.tigte ile, Betongitterplatten 
i11 Kiessant;ibettung 

---
- Betonfertigteile, Betongitter.plotten, Pflaster 

D in Zementbetonbettung 
-' normal festes Felsgestein" " 

TG L 12 098/02 Seite 7 

400 

30~ 

~d-l--+--l-"4-~~-l--~-4--4-l200 

100 

E 
.§ 
.c 

!:::::--1-A--'-~~..-r.-L,,,&---L_,,.;,&--L..L..J..J..-l....J-l..J...J 50 
200 300 400 500 1IXXl 

Abflun v [l/s J 
h 9H1 nur für Gröben mit 400 mm Sohlbreite und einer 
Böschungsneigung van 1: 1,5 

Bild lO 

· a =Abstand der' 
Gefällestufen 

Bild 11 

Bild 12 

------'+-Gefälle-
-----'--_:_._ shfe hs 

Bil-d 13 

5.7.3. Abstand dllr Gefoll estufen a hoch Gleichung (1) 

h . 100 
a = __:.s ___ _ 

6. p 
g 

Darin bedeuten: 

a Abstand der Geföl lestufen in m 

h Gef!ll lestufenhl)he in m 
s 

in m (1) 

6 p· Differenzgeflille zwischen thedretischem Ltingsgefälle der 
g Grabensohle und Löngsgeftllle zwischen zwei Geftille- ' 

stufen in % 
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5. 7.4. BE!i einer Grabenbefestigung mit Rasen ist eine zustltz
riche Sicherung durch Befestigung der Befestigurlgsart C oder 6 
nach Tobel le 7 auf eint! .lt1nge von 2, 00 m unterhalb der Geftilie
stufen vorzusehen. Der Abschluß der Grabenbefestigung ist zu 

· skherh, z.B. Pfahlreihe, Herdmauer. 

. 5. 7.5. F~r grtl'ßere Geft1llest~fen.ht1hen gilt TGL 36 873/05, 

5. 8, Entwtlsserung in angrenzenden Vege·tationsfltlchen 
bei Wohngebieten · 

Verkehrsflt!chen in Wohnb~reichen sollen bei Einhaltung der R icht
werte nach Bild 14 vorzugsweise f angre_nzende Vegetatians-
fltlchen entwtlssert werden, wenn . 
- das anstehende Lockergestein ausreichend versickerungsftlhig 

ist · · · --4 · . , · ',' -3 
(D.urchJt!ssigkeitswert Kf 7 10 , vorzugsweise Kf > 10 ), 

-: die Ltlngsrteigung der Verkehrsfltlche und der GrUnanlage 
:;:;; 0, 5 % betrtlgt, 

. - die Genehmigung des zustfü1digen'.Stodtgartenamtes vorliegt. 

6 ·Ableitung des gesammelten 
Oberfltlchenwasser_s 

6.1. Allgemeines 

6.1. 1. Das am Fahrbahnr~nd gesammelte Oberflt1chenwauer ist 
über Straßenablt1ufe1 Böschungsrinnen oder Kaskaden in oFfene. 
oder Uberdeck te Ltlngssomlnler oder direl<t in Vorfluter einzuleiten. 

6. 1. 2. · Vor 'ßrUcken ankommendes Wasser i$t vor dern Flugel
anfang abzufangen und abzuleite11.,,. 

6.1.3. ·Bei Kraftfahrzeug-Waschpltltzen und Tankstellen sind 
zust1tzlich Leichtflussigkeitsabscheider nach TGL 11 399/01 an
zuordnen. 
B~i großen Parkpltltzen und Busbahnhtlfen ist in Abstimmu1:19 mit der 
zusttlndigen Staatlichen Gewtlsseraufsicht die Notwendigkeit der 
Anordnung von Leichtf1Ussigkeil3abscheidern zu entsc~eiden., 

6.1.4. Einleitungen.sind genehmigungspflichtige Nutzungen, 

6. 1. 5. Grtlben, Regenwasserleitungen und Versickerungsanlageh 
nach TGL 12 098/04 · 

6. 2. Punk tförmige Straßenabltlufe 

-6.2:1. Forderungen nach To.belle.8 
Betonfertigteile fUr Stroßenabltlufe nach TG L 23 386. 
Schlammeimer aus Plast siehe TG L 36 223. 

6. 2. 2. Anordnung in. Gebieten mit ~e~uung in Bordri~nen oder 
Spitzgrtlben noch Tabelle 8 

6. 2. 3. Anordnung in Gebieten ohne Bebauung nach Tobel le 9 
zultlssig bei • 
- Autobahnen in Verbindung mit Zusatzspuren, 
„ Straßen mit VE ~ 70 km/h in Ver'bindung mit ZiJsatzspuren oder 

gesondertemGerinnestreifen und Einlaufn.ischen, • 
- Straßen nii! VE < 70 km/h mit gesondertem Gerinnestreifen. 

Bei Anordnung der Straßenab.ltlufe unmittelbar am Befestig1,mg5rand 
als Rost- oder Seiteneinlauf Absitlnde • .wie flJr Gebiete mil Bebau-
ung nach Tabelle 8 . 
Bei Autobahnen mUssen Straßenabltlufe ih efoer Entwtlsserungsnische 
außerhalb der Fahrbahnbefestigung neben dem Leil3treifen ange„ 
ordnet 'werden:· · · 

6. 2:4. Stra~enabl11vfe mit Rosteinlauf sind in Bordrinnen, Spitz
, grtlben, in zusätzlichem Schnittgerinne oder in besonderen 'Ent

wtlsserungsniH:hen gegenUber der angrenzenden Befestig~ng 10 !'(Im 
tiefer zu setzen. · ' ' . 

6.2.5. Straßenabltlufe sind bei Anschluß an Sammelrohrleitungen 
en.tsprechend den örtlichen Bedingung~n mi.t einem Schlammfang 
zv versehen (Schlammeimer oder Sumpf), wenn keine besond~ren 
Maßnqhmen zur Verhinderung der· Schlai:nmobsetzung in der Kohr
leitung getroffen werden. 

Verkehrs fläche . Grünfläche 

>2 % -
. 3000'' 

b ! 2b 

Bildl,4 

Tobel le 8 Forderungen an punk tftlrrnlge Straßenabi Hufe 

Straßen mit VE 

~ 70 km/h , 1 :> 70 km/h 

RosteintHufe, kombinierte 
zultlssig 

Gerinne-Selteneinltlufe 
~ 

Seitenelnltlufe zultlssig ~) nicht zultlssig 

Abstand' in Gebieten 
. ~ 

- mit Bebauuna 40 his 55 m 6 ) max 40 m 
-; ohne Bebauung nach Tabelle 9 u11d Abschnitt 6.2 .. 3. 

an einen Ablauf anzu- 400 bis 600 m2 7 ) max. 400 m2 
schl ießende flt1che 

Ans chi ußle itung Richtwert ~4% 
- Geftille mindestens 1% 
- NW 150 mm 
- ~tlnge Richtwert ~ 20m ~ 

PrUflast der E.inlaufroste 250 KN 

Abstand der Rostst1lbe fUr befahrbare Flt1chen ~ 30mm 
fUr Rosteinltlufe fUr begehbare Flllchen ~ 2Cmm 

Abstand der Roststäbe ;a 60 mm 
fUr Seiteneinltlufe 

An0rdnung der Rasßttlbe 
senkrecht zur Fahrtrichtung 

bei Rosteinltlufen 

Tabelle 9 Moximale Absttlnde ,;on Stroßenablöufen, K11ska.den 
und Böschungsrinnen in Gebieten ohne BebauVrig 

Fahrbahnltlngsnaigung Abstand 
%. 

' m 

~ 1,00 70 
~ 0,75 bis < 1,00 65 
;;- 0,50 bis < 0,75 60 
~ 0,25 bis < 0,50 ' "50. 
~ 0, 10 bis < 0:25 40 8) 
< 0, lO " 30 8) 

5) fUr Straßen mit Ltlngsneigvng > 2 % nicht zultlssig 

6) bei Lt1ngs~efl:llle de~ Gerinnes :S 1 %, VE ~ 50.km;h und 
~ 400 m Einzu'gsflt1che.und unmit~elbar am Hochbord_ ~in- , 

grenzender Geh- b_zw. Radbahn oder ;;;; 600 m2 .Einzugsflt1che 
. bei angrenzendem Rand- oder Freistreifen · 

Abstand rnax. 75 m zulössig . 

7) .hei Verkehrsflt1chen mit V ~ 30 km/h sowie Flöch~n des 
ruhenden Ver'kenrs bei Anordnung von Roste intöuf~n bzw. 

_kombinierten Ger.lnne-Seitenelnltlufen bis 1000 m zultluig 

8) · Schnittgerione emp~ohlen 
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f 6.2.6, Straßenabläufe innerhalb von Befestig~ngen in ungebun
dener Bauweise oder unbefestigten Fl!lchen sind mit Schlammfl:lngen 
auszustatten und a1if eine Flllche von mindestens 2, 0 m x 2, 0 m 
mit Zementbeton, Betorifer.tigteilen oder Pfl(JSte_~ zu befestigen. 

6.2. 7. In Gef!lllestrecken außerhalb von Ortslagen ist der letzte 
Sttaßenablouf in einer Nische a;iiuordnen' Der Hochbord! muß am 
Ende dieser Nische 0 bschließen . , 

' .~ . 
6,2.8. Bei Löngsneigung p ::> 5 % sind Einlaufreste !'"it einer 
Neigung fzu verlegen. 

6.3. Linienfärmige Abläufe 

6'" 3, 1. ZIX Entw!lsserung platzartiger Befestigungen, z, B. archi
_tektonisch gestaltete Pllltze und Freifltichen, Parkpllltze, breite 
Fußgllngerbereiche, -~ind linienfärmige Straßenabll:lufe, z_. B'. 
Schlitzrinnen mit Ll:l.ngs- oder Quereinlaufschlitzen, Kastenrinnen, 
zulHssig. . . 

6,3.2. Bevorzugt arizuwen,den sind fUr 
· - Fll:lchen mit Neigungen < 0, 5 % in Rinnenrichtung Kasten'-. 

und Schi itzrinnen mit variablem Löngsgefölte der R innensohle; 
Richtwertfur Sohlgefolle~ 1 %, · ' 

- Flttchen mit Neigungen;;;::- 0,5 % in RtnnenrJcbtung Schlitz
rinnen mit µnvertfoderli eher Rinnensohle, z.B. Hohlleitstreifen. 

\m,r Regelabstand von Reinigungsöffnungen 50 111; Ausbildung vorzugs-
. .·weise. mit Einlaufrostabdeckung ·· 

6.3.3. Ableitung des Wassers uber gesonderte Sondfangba~erke,. 
z.B. punktförmige Straßenabll:lufe oder Sch!!cnte mit Schk1mmfang 

Es wird empfc;ihlen, den Zulauf unterhalb der·Auslauföffnung als 
Geruchsverschl uß anzuordnen. 

Gefl:ltle der Anschlußleitung zwischen linienförmigem Straßenab
lauf und Sandfangbauwerk nach Tabelle 8 

6.4. BÖschungsleitungen 

6A. 1. Böschungsleitungen sind bevorzugt zur Able.itung von 
gesammeltem Oberflllchenwasrer Uber Bl:ischungen anzuordnen: 

6 .4. 2. Rohrmaterial fur Btischungsleitungen: 
- Rohr~ A 150 x l 000 aus Stejnzeug nach TG L 22 835/01 
- Rohre A 1 oder E 1 150/1000 aus unbewehrtem Beton nach 

TGL26721/01 . 
- PVC-H-Welldrllnrohre 125/116 ungeschlitzt nach TG L 32 981 

6. 4. 3, Forderungen ari Böschungsll!itJngen: 
- Zulovf Uber Straßenablauf nach Abschnitt 6. 2.; der Anschluß 

der Böschungsleitung an den Stroßeriablauf ist dutch .eine Beton
sohle im Muffenbereich gegen ungleichmllßige Setzungen zu 
schUtzen · 

- ErdUberdeckung im Btischungsbereich ?; 800 mm 
Höhe des Rohrauslaufs ~ 3·00 m,m uber Sohle 

- Auslauf der Böschungsleitung in offene Vorflu't, Graben oder 
Mulde (Anschluß ub~ KontroHschacht) oder Versickerungs-
schocht · 

- Befestigung des A\Jslaufs durch Steinschuttung, Wc;merbausteine, 
Betongitterplatten oder onder~ Betonfertigteile auf mindestens 
2, 0 m Länge; bei PVC-'Rohren ist der Rohrauslauf durch Stein-
zeugrohr zu sichern . · · 

- bei Ans chi uß der Böschungsleitung an einen Kontrol 1-oder Ver
sickerungsschachf ist im. Straßenablauf ein Sandfang c;>der Laub
eimer vorzusehen 

. 6. 5. K~ska.den und Böschungsrinnen 

6 5 1 Kaskaden,und Böschungsrinnen si_nd zur offenen Ableitung 
von gesammeltem Oberflächenwasser Uber Böschungen anzuordnen. 
In Abhängigkeit vo11 der Böschungshöhe sollen sie 500 bis l 200 mm 
breit sein. Sie sind aus Natunt~inen oder Betonelementen mit oder 
oiln~ Wongen als Schuß- oder Rouhbettrinne,ouszufUhren. Bei Aus
fllhrung ohne Wangen muß die Befestigung mindestens.200 mm in 
das Erdre i eh der Böschung ei ngebunder\ sein. · 

6~5,2. Zu.laufzu Kask.adeh und Böschung~rinnen Uber offene be
festigte.Rinne oder Straßeriablauf mit Anschlußleitung nach Ab-
schnitt 6.2. · 

6,5;3. Der Auslauf von l<:askaden,und Böschungsrinnen ist bei 
freier Entwllsserung in das Gell:lnde oder bei Anschluß an Grllben 
oder Mulden in Abhl:lngigkeit von der Böschungshöhe afs·Tosbecken 
oder Profi.lerweiterung auszubilden ur:id zu befestigen. 
T0sbecken bei gräßeren Wassermengen siehe ,TGL 36 873/05 
EinmUndung in Vorfluter spitiwink 1 ig in F 1 ießrichtung 

6.5.4. Abstand von Kaskaden oder Böschungsrinnen vom FfUgel
. ende bei BrUckenbauwerken gleich Böschungshöhe, mindestens 
jedoch 3,0 m 
Sei Zulauf Uber einen. Strc;ißenablauf Ausbildung der Koskade oder 
Böschungsrinne bis zur Böschungsoberkante · · 

7. E n t w ll s s e r u n g . w ä h r e n d d e r 
_Ba u d .u _r c h f U h r u n g 

7. 1. Allgemeines 

Die ftlr d.ie :jewei 1 igen Bouzust!lnde erforderlichen Entwtlsserungs
maßnahmen·sind im Projekt auszuweisen. 

7.2. Erdbauwerk 

7.2. 1. He"r.s,tell"!ng nach TGL 11 482/0B · 

7.2.2. Bindige Lockergesteine sind unmittelbar nach .dem Einbau 
einschließlkh Dammschultern und 'Böschungsfll:lchen zu verdichten. 
Ein ungehinde.rter flächenmllßiger Abfluß des Niederschlagswassers 
ist zu. gewöhrleisten. 

7,2.3. Bei erosionsgefllhrdeten Lockergesteinen ist die Wasser
abfUhrurig wöhrend der Bouzustl:i_nde durch. provisorische Fassungen 
zu gewl;lhrleisten. · 

7.3. Schutz der Randstreifen und Böschungen 

7.3, 1. Es ~itd empfohlen, bei erosionsgefährdeten Locketge• 
stein.en bis zur Herstellung· der Fahrbahnbefest_igung oder der end
gUltigen EntwC!sserungsanlagen provisorische Randeinfassungen zur 
Sammlung des:Oberfltichenwossers anzuordnen, z.B. Holbschalen 
im Randstreifen, Kies- oder Betonwulste, aufgenagelte Latten, 
Gt:otextil ien. Die Ableitung des Wassers erfolgt uber provisorische 
Böschui;igsdnn~h oder - leitungen,' 

7.3.2. Bei Einschnittsb!:lschungen sind die erforderlichen Ent
wässerungsanlagen, Z, B_ Mulden, Gräben; H~nggrllben, sofort 
im Zuge der Erdar~eiten herzustellen. 

7.3.3. Die Sicherung der Böschungen geg~n Erosion ist durch 
eine kontinuierliche Bouablauffolge des konstruktiven Erdbaus und 
der Schut~maßnahmen zu gewllhrleisten ... 

7.4. Maßnahmen bei 'npchtrllglichem Einbau de~ Deckschicht. 
. . . 

Bei späterer Herstellung der Deckschicht '({erden wahlweise an 
Straßenabläufen folgende Maßnahmen empfohlen: 

Weglassen des endgUltigen Rohmens und Anordnen einer provi
sorischen Abdeckung .. 

- Tiefersetzen des Rahmens und vorlöufiges Weglassen des Aus-· 
gleichringes . 
Einbau eines provisorisi:;hen Rahmens. bis z_ur Oberkante der ' 
Trogschicht 
Vergießen der Stoßfuge[> mit Zementmörtel bei Leitstreifen
fertigteilen (je 25 meine Fuge mit Bitumenverguß) und Anordnen 
von '.lOO mm breiten Schlitzen im Leitstreifen mit Ansch!uß an 
Straße11ablöufe 
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Hinweise 

Gemeinsan1 mit .TG L 12 098/01 und /03 bis /04 footz fUr 
TGL 12 098 All!g, 4,78 
Änderungen: Einbetieh~•ng der EntWl:lsservng. v:on Bett!stigungen 
in ungebundener Bauweise; Verminderung der Forderungen bei 
niedrigbelosteten Stroflen;' Erweiterung des Bereiches der Anwen
dung vori Böschungtsichen.mgsmoßnahmen;, Aufteilung in 4 Teiie; 
redaktionell Uberorbeitet 

lm.vorllegen<len Sta~dord ~st auf folgende Standards und Vor
'chrifJen Bezug.genommen: 
TGL il .199/01; TGL 11 460/02; TGL 11 462/15; TGL ll 482/08; 
TG L 11 685/02 ,;nd /05; TG L 12 098/01 und /04; T$ L 1.2 099/0.1; 
TGL12100/02; TGL;>2815/0l; TGL2.1386; TGL23989; 
TG L 23 412/02; TGL 24 892/02; lGL 26 721/0l;, TGL 31 ·n 1; 
TC L 32 981; TG L 3.'3 408/01; TG l .16 22.1; TG L .16 873/05; 
TGL 55 m2/02; TGl 55 035 

iJ/ V"rschri~t 111/8.1 ßlatt 2 der Staatlichen Bauaufsicht 
. Arilapen de, Stroflen„erkehrs; Straßenkonstruktion; GrUndung, 

uritcre Tragschicht · 

<;~hä•;deou•rli~tun.g zvr Abwcmerobleitung; Begriffe, Al lgem·eine 
~or-:le<'un9en si-,he TG l 10'6?8/01 
-; T Hhni«::hc forderungc!" siehe TG L 10 698/0:1 
l:rCnonlogen; Strn•Khortige Gehölze in Wohngebieten 
s;ehe TGL 22 719/02 
- ; W,ege vnd Plätze • iche TGl 22 71. 9/03 
iJ:cscl,vng~stei11o; aus l'Jot•Jr,te in· sie·he TG l 22 968 
v„rsorgung'sleite1rigen; Vedegung \/'.On Warnbtlnderh fUr erdverlegte 
~.E'itungen siehe TGL 23 425/02 

Nui·zung und Schu~z: der Gewtls~er; Trinkwosserichvtzgebiete; 
'y'fo,~erschutzgebiete fUr Grundwasser siehe ,TG L 24 '.148/02 

-; -; Wasserschutzgebiete fUr .Oberflticnehwosser siehe 
TGl 24 348/03 . 

Mel iorotionen; Grab.inbau; Grabenbemessung siehe TGl 36 873/02 
Wassergesetz v:om 2.7.82 (GBI, 1 Nr, 26 S. 46~ 
1. DVO vom 2.7. 82 zum Wassergesetz (GBI. 1 Nr. 26 S. 477) · 
3. DVO yom 2.7.82 zum Wassergeseti - Schutzgebiete und Vor
behal tsgebieie - (GBI. 1 Nr. 26 S. 487)_ 
Ge.•~lz Uber die planmCJßig~ _Gestaltung der sozial,istischen Landes
kul t~·r in der DDR vom 14.5.70.- Landeskulturgeseti -(GBI. 1 
Nr. 12 S. 67) . , . . 
1. DVO vom 14. 5. 70 zum-Landeskulturgesetz - Schulz und Pflege 
der f'flanzen- und. Tierwelt und der landschaftlichen Schönheiten'"'. 
Notvrschutzverordnung - (GBI. II Nr. 46 S. ·331) 
VO vom 22;8. 74 Uber die öffentlichen Straßen. ~:Straßenv:erordnung -
(GBI. 1 Nr .. 57 S. 522) 
AO vom 11.3.84-uber den Einsatz v:on Halbzeugen aus Thermo
plasten - Staatliche Eimatzbestimmung·-: (GBI. 1 Nr. 10 s: i20) 
Katalog Sw 9- 78 Arbeitsmappe; ~traßenentwtisserung e lnschl ieß-
1 ich l. Ergtlnzvng, VEB Entw1Xfs- und lngenielJl'.bUro des 
Straßenwesens 
Katalog s~ 8-82 Sichen1ng v:on' Lockergesteinsböschungen, 
VEB Entwurfs.- und lngenieurbUro des Straßenwesens 
Katalog T 770:1 PWV Kaskaden und ßtlschungsleitungen, „ 

· VEB ·Entwurfs- µnd lngenievrbUto d"'s Straßenwesens 
Katal0g T 7$06 PWS Punkffl:lrmige Straßenabll:luFi!. 

·VEB Entwurfs- und lng~nielirbUro des Siraßenwesens 
Katalog T 7604 PGV BaUg(upoenkatalog; Verke"hrsanlagen; Straßen; 
Böschungen, VEB Autobahnbaukombinat ' 
Katalog ABK 1 •80 Arbeitsmap~; 'Autobohnentwtlsseru„g {Strecke), 
VEB'Autobahnboukombinat 
Wirtschaftspatent WP 73539 (Hohlieitstreifen) 
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